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Einladung  

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 

Gerne laden wir Sie zu den Gemeindeversammlungen der politischen Gemeinde ein und freuen 
uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst 

zahlreich Gebrauch machen.  
 
Dabei stehen die Mitglieder des Gemeinderats gerne für allgemeine Fragen oder Anregungen zur 

Verfügung.  
 

Freundliche Grüsse  
 
Gemeinderat  

 
 

Hinweise Aktenauflage  

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten 
Akten liegen ab 19. Mai 2025 während der Öffnungszeiten im Gemeindehaus bei der Abteilung 

Präsidiales (1. Stock) zur Einsicht auf.  
 

 

Stimmrecht  

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Maur niedergelassenen Schweizerinnen 

und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die Niederlassung 
beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.  

 
 

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz  

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage 
an die zuständige Gemeindevorsteherschaft zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu be-

antworten ist. Die Anfrage muss eine Angelegenheit der Gemeinde betreffen und von allgemeinem 
Interesse sein sowie vor der Gemeindeversammlung schriftlich bei der Gemeindevorsteherschaft 

eingereicht werden. Die Anfrage wird dann an der Gemeindeversammlung beantwortet.  
 
Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, 

beantwortet die Gemeindevorsteherschaft der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens 
einen Tag vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung 

stattfindet, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs bei der Gemein-
devorsteherschaft.  
 

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet 
keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Gemeindeversammlung kann 

aber beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.   
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1 Genehmigung Jahresrechnung 202 4 

1 Antrag des Gemeinderats  

1. Die Jahresrechnung 2024 der politischen Gemeinde wird genehmigt.  
 

2. Der Ertragsüberschuss von CHF 4'085'504.77 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission  

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2024 geprüft sowie den Bericht der 
finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen, welcher aufzeigt, dass die Rechnungsführung 

und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und den Rege-
lungen der Politischen Gemeinde Maur entsprechen. 
 

Im Rahmen der selbst vorgenommenen finanzpolitischen Prüfung nimmt die Rechnungsprüfungs-
kommission das um 9.68 Mio. bessere Jahresergebnis gegenüber Budget 2024 zur Kenntnis. Der 

Haupttreiber der positiven Abweichungen sind höhere Steuererträge, vor allem in den Bereichen 
der Steuern von Vorjahren sowie die Grundstückgewinnsteuern. Da Letztere vollumfänglich in der 
Gemeinde verbleiben und da das kantonale Mittel der Steuerkraft 2024 deutlich über den für das 

Budget 2024 getroffenen Annahmen liegt, wird auch die Abschöpfung auf den Einkommenssteuern 
tiefer sein als erwartet.  

 
Bei den Einnahmen schlägt auch ein ausserordentlicher Ertrag von 1.7 Mio. bezüglich einer Rück-
erstattung von Versorgertaxen zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen fa-

miliären Verhältnissen zu Buche. 
 

Erfreulicherweise trägt auch die Kostenseite zum positiven Resultat bei, gab es doch bei diverse 
Bereichen Minderkosten, so zum Beispiel hauptsächlich im Bereich «Bildung» bei den Schulliegen-
schaften sowie den pädagogischen Bereichen, aber auch im Bereich «Soziale Sicherheit» durch 

tiefere Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe. 
 

Als ungeplante Kosten fallen die ausserordentlichen Abschreibungen auf, die aus der Abrechnung 
des Loorenprojektes kommen, namentlich sind dies die Projektierungskosten für den Loorensaal, 
welcher nicht in dieser Form realisiert wird. 

 
In der Investitionsrechnung fallen die wiederum signifikant tieferen Investitionen auf. Das Jahr 

2024 war grundsätzlich als «Planjahr» angedacht und es waren wenig Investitionen vorgesehen, 
da aber der Personalbestand tiefer als erwartet war, konnten auch die Planungsarbeiten nicht in 

dem Umfang ausgeführt werden wie budgetiert. Gemäss der Aussage vom Gemeinderat wird je-
weils das maximal Mögliche geplant, da ansonsten keine Bewilligung durch die Gemeindever-
sammlung vorliegt und daher ist es nicht erstaunlich, dass die Investitionen grossmehrheitlich un-

ter dem geplanten Investitionsvolumen liegen. 
 

Die geplante Rückzahlung von 1.5 Mio. der Gustav-Zollinger-Stiftung (Zollingerheim) betrug im Ab-
schlussjahr effektiv nur 1 Mio., da der Gemeinde Zumikon der Vorzug gegeben wurde. Die Schul-
denlast gegenüber Zumikon ist nun abbezahlt, somit muss ab dem laufenden Jahr nur noch an 

Maur zurückbezahlt werden. Gemäss Gemeinderat besteht hier keinerlei Risiko bezüglich fehlen-
der Liquidität in der Gustav-Zollinger-Stiftung. 

 
Fazit: Der Jahresabschluss 2024 zeigt ein durchwegs positives Bild und im Vergleich zu den Vor-
jahren ist das positive Resultat nicht nur auf der Ertragsseite, sondern auch auf der Aufwandsseite 

sichtbar. Die Erfolgsrechnung ist wie immer übersichtlich gegliedert und jegliche Fragen seitens 
der Rechnungsprüfungskommission konnten vom Ressort Finanzen kompetent beantwortet wer-

den. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung 2024 gibt im Übrigen zu keinen Bemerkun-
gen Anlass. 
 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 
2024 der Politischen Gemeinde zu genehmigen. 
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3 Das Wesentliche in Kürze  

Die Jahresrechnung 2024 der politischen Gemeinde schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem 
Ertragsüberschuss von rund CHF 4,09 Mio. ab. Budgetiert war ein Defizit von CHF 5,59 Mio., die 

Ergebnisverbesserung beträgt rund CHF 9,68 Mio. 
 

Die Abschreibungen erreichen gesamthaft CHF 8,32 Mio., wobei hiervon CHF 0,33 Mio. ausser-
planmässig vorzunehmen waren. Das Resultat der Erfolgsrechnung wird daher noch um rund 
CHF 1 bis 2 Mio. zu positiv dargestellt. 

 
Die Selbstfinanzierung (auch «Cashflow») erreichte CHF 13,19 Mio., die Nettoinvestitionen im Ver-

waltungsvermögen von CHF 1,76 Mio. konnten damit vollständig aus eigener Kraft finanziert wer-
den. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 747 %. Geplant waren Investitionsausgaben im Verwal-
tungsvermögen von netto CHF 5,47 Mio. Das Nettovermögen stieg durch den resultierenden Fi-

nanzierungsüberschuss von CHF 11,43 Mio. auf CHF 100,47 Mio. per Ende 2024. Im Rahmen des 
Budgets war mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2,44 Mio. und einer entsprechenden Ab-

nahme des Nettovermögens gerechnet worden. Der Bilanzüberschuss steigt auf CHF 216,03 Mio. 
 
Bei der Analyse der Ergebnisverbesserung von CHF 9,68 Mio. in der Erfolgsrechnung fällt der 

erste Blick auf den ausserordentlichen Ertrag von CHF 1,71 Mio., der auf die Rückerstattung von 
Versorgertaxen zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen familiären Ver-

hältnissen zurückgeht. Nach langjährigen juristischen Auseinandersetzungen konnte zwischen Ge-
meinden und Kanton eine Lösung für die Rückerstattungsforderungen gefunden werden. 
 

Die allgemeinen Gemeindesteuern übertrafen die budgetierten Erträge um CHF 3,40 Mio. Wie sich 
abzeichnet, dürfte sich das kantonale Mittel der Steuerkraft 2024 deutlich besser entwickelt haben, 

als im Rahmen der Budgetierung angenommen. Dies führt dazu, dass die erwartete Abschöpfung 
im Finanzausgleich mit CHF 6,95 Mio. "nur" CHF 1,49 Mio. über Budget liegt und damit wiederum 

lediglich knapp 45 % des Mehrertrags abgeschöpft werden. Es verbleibt ein Mehrertrag von netto 
rund CHF 1,9 Mio. 
 

 

Tabelle: Überblick Jahresrechnung 2024 
 

in Mio. CHF Rechnung Budget Rechnung

2024 2024 2023

Erfolgsrechnung

Aufwand 82.6 85.5 82.4

Ertrag 86.7 79.9 82.3

Ergebnis Erfolgsrechnung 4.1 -5.6 0.0

Finanzierung

Selbstfinanzierung (Cashflow) 13.2 3.0 10.4

Nettoinvestitionen 1.8 5.5 6.3

Ergebnis Finanzierung 11.4 -2.4 4.0

Selbstfinanzierungsgrad 747% 55% 164%

Bilanz

Bilanzüberschuss 216.0 211.9

Nettovermögen 100.5 89.0

Nettovermögen pro Einwohner (CHF) 9'243 8'166

Detail Steuerertrag

Steuerfuss 85% 85% 85%

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 44.2 42.5 42.9

Ordentliche Steuern frühere Jahre 11.0 8.0 9.0

Übrige Steuern, Steuerausscheidungen -2.6 -1.3 -1.1

Grundstückgewinnsteuern 8.6 7.0 7.9

Ablieferung an den Finanzausgleich 6.9 5.4 6.9
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Im Weiteren erreichten die Grundstückgewinnsteuern nach den erfreulichen Ergebnissen der vo-

rangegangenen Jahre (2021: CHF 9,41 Mio.; 2022: CHF 8,29 Mio.; 2023: CHF 7,90 Mio.) mit 
CHF 8,55 Mio. wiederum ein sehr gutes Resultat, welches das Budget um CHF 1,55 Mio. übertraf. 

 
Die Summe der Nettoaufwendungen aller Aufgabengebiete liegt rund CHF 4,5 Mio. unter Budget. 

Im Bereich Allgemeine Verwaltung wurde das Budget um CHF 0,19 Mio. überschritten, im Bereich 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit um CHF 0,26 Mio. und im Bereich Gesundheit um CHF 0,07 
Mio.  

 
Die unerwartet hohe Budgetunterschreitung im Bereich Bildung um CHF 1,69 Mio. verteilt sich auf 

die Schulliegenschaften (- CHF 0,94 Mio.) und die pädagogischen Bereiche (- CHF 0,73 Mio.). 
Markant unterschritten wurde das Budget auch im Bereich Soziale Sicherheit (- CHF 3,03 Mio.). 
Neben dem eingangs erwähnten, ausserordentlichen Ertrag trugen insbesondere die tiefen Ausga-

ben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe zu diesem Resultat bei. In den Bereichen Verkehr  
(- CHF 0,27 Mio.), Umweltschutz und Raumordnung (- CHF 0,57 Mio.) sowie Volkswirtschaft  

(- CHF 0,23 Mio.) fielen die Budgetunterschreitungen etwas weniger ausgeprägt aus. 
 
Im Budget waren Investitionsausgaben von netto CHF 5,47 Mio. eingeplant, was unterdurch-

schnittlich ist. Da das abgeschlossene Rechnungsjahr vornehmlich der Erarbeitung von Entschei-
dungsgrundlagen für künftige Liegenschaftenprojekte diente, waren in diesem Bereich nur wenige 

Investitionen geplant. Im Bereich Tiefbau konnte gleichzeitig nur ein kleiner Teil der budgetierten 
Projekte auch angegangen werden, weshalb letztlich nur netto CHF 1,76 Mio. ausgegeben wur-
den. Dass diese Ausgaben mit dem starken Cashflow von CHF 13,19 Mio. mühelos selbst finan-

ziert werden konnten, ist offensichtlich (Selbstfinanzierungsgrad 747 %). 
 

Durch den starken Cashflow bei gleichzeitig tiefen Investitionen hat sich die finanzielle Ausgangs-
lage der Gemeinde weiter verbessert. Das im Bereich der Schulliegenschaften inzwischen erarbei-

tete Gesamtentwicklungskonzept, das eine klare Priorisierung der Vorhaben umfasst, bildet die 
Grundlage für den Einstieg in eine Phase erhöhter Investitionstätigkeit. 

4 Erfolgsrechnung  

Den Aufwendungen von CHF 82'571'788.54 stehen Erträge von CHF 86'657'293.31 gegenüber. 
Es resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 4'085'504.77. 

 
Die Abweichungen der Jahresrechnung gegenüber dem Budget können nach Sachgruppen (Arten-
gliederung) und nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung) analysiert werden. 

 
Analyse nach Sachgruppen  

Der Fiskalertrag (Gemeindesteuern) übertraf das Budget um CHF 4,93 Mio. oder 8,7 %. Auf die 
Grundstückgewinnsteuern entfielen hiervon Mehrerträge von CHF 1,55 Mio., auf die allgemeinen 
Gemeindesteuern CHF 3,38 Mio. Die Einkommenssteuern natürlicher Personen aus dem Rech-

nungsjahr übertrafen das Budget um CHF 1,86 Mio., die Einkommenssteuern aus früheren Jahren 
gar um CHF 4,04 Mio. Die Vermögenssteuern von natürlichen Personen aus früheren Jahren fie-

len im Gegensatz dazu CHF 1,19 Mio. unter den Budgetbetrag. 
 
Der Personalaufwand betrug CHF 16,94 Mio. und lag damit um CHF 0,72 Mio. oder 4,1 % unter 

dem budgetierten Betrag. Grund hierfür waren in erster Linie vakante Stellen. Der Sachaufwand 
von CHF 14,90 Mio. schloss rund CHF 1,49 Mio. oder 9,1 % unter Budget. Minderaufwendungen 

waren hier insbesondere bei Planungs- und Beratungsaufträgen sowie bei Unterhaltsarbeiten zu 
beobachten. Die Transferaufwendungen erreichten CHF 39,71 Mio. und unterschritten das Budget 
um CHF 0,54 Mio. oder 1,3 %. Die Mehrabschöpfung für den Finanzausgleich wurde insbesondere 

durch tiefere Beiträge an private Haushalte überkompensiert. Der Transferertrag überstieg das 
Budget um CHF 1,75 Mio., was insbesondere auf die ausserordentliche Rückerstattung von Ver-

sorgertaxen durch den Kanton zurückzuführen ist. 
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Analyse nach Aufgabenbereichen  

Die detaillierten Ausführungen erfolgen im Abschnitt «Jahresrechnung ấ Details zum Finanzbe-
richt» im Kapitel «Erläuterungen zur Erfolgsrechnung» des Rechnungsbuchs. 

 
Überschritten wurde das Budget in drei Bereichen: Die Überschreitung um CHF 0,19 Mio. im Be-

reich Allgemeine Verwaltung kam zustande, weil einerseits in der Abteilung Liegenschaften auf ex-
terne Unterstützung zurückgegriffen werden musste und andererseits eine ausserplanmässige Ab-
schreibung der Planungsaufwendungen für den Loorensaal vorgenommen wurde. Die Budgetüber-

schreitung um CHF 0,26 Mio. im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit ist insbesondere auf 
die Erweiterungen der personellen Kapazitäten zurückzuführen. Im Bereich Gesundheit fiel eine 

Überschreitung um CHF 0,07 Mio. an.  
 
Die unerwartet hohe Budgetunterschreitung im Bereich Bildung um CHF 1,69 Mio. verteilt sich auf 

die Schulliegenschaften (- CHF 0,94 Mio.) und die pädagogischen Bereiche (- CHF 0,73 Mio.), wo 
die Aufwendungen für die Primarstufe und die Sekundarstufe deutlich unter Budget blieben. Mar-

kant unterschritten wurde das Budget auch im Bereich Soziale Sicherheit (- CHF 3,03). Neben 
dem eingangs erwähnten, ausserordentlichen Ertrag von CHF 1,71 Mio. trugen insbesondere die 
tiefen Ausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe zu diesem Resultat bei. In den Bereichen 

Verkehr (- CHF 0,27 Mio.), Umweltschutz und Raumordnung (- CHF 0,57 Mio.) sowie Volkswirt-
schaft (- CHF 0,23 Mio.) fielen die Budgetunterschreitungen etwas weniger ausgeprägt aus. 

5 Investitionsrechnung  

Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen stehen den Ausgaben von CHF 3'265'441.79 Ein-
nahmen von CHF 1'500'657.31 gegenüber. Die Nettoinvestitionen betrugen folglich 

CHF 1'764'784.48, was deutlich unterdurchschnittlich ist. Im Finanzvermögen erfolgte ein Netto-
Abgang von CHF 14'843.15. Da das abgeschlossene Rechnungsjahr vornehmlich der Erarbeitung 

von Entscheidungsgrundlagen für künftige Liegenschaften-Projekte diente, waren in diesem Be-
reich nur wenige Investitionen geplant. Im Bereich Tiefbau konnte gleichzeitig nur ein kleiner Teil 

der budgetierten Projekte auch angegangen werden, was dann insgesamt zu den sehr tiefen Net-
toinvestitionen von CHF 1,76 Mio. führte. 

6 Finanzierung  

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 1,76 Mio. konnten vollumfänglich aus der 
Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung ('Cashflow') von CHF 13,19 Mio. finanziert werden. Über 

den gesamten Gemeindehaushalt resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 747 %. Der Saldo aus 
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen führt zu einem Finanzierungsüberschuss von CHF 11,43 
Mio. Im Budget war noch mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2,44 Mio. gerechnet wor-

den. 
 

Bei der Wasserversorgung stehen der Selbstfinanzierung von CHF 0,92 Mio. netto Investitionsaus-
gaben von CHF 0,39 Mio. gegenüber. Bei der Abwasserbeseitigung können die Nettoinvestitionen 
von CHF 0,65 Mio. durch die Selbstfinanzierung von CHF 0,48 Mio. zu 73 % gedeckt werden. Im 

Bereich Abfallwirtschaft resultiert eine Selbstfinanzierung von CHF 0,03 Mio. bei keinen Investitio-
nen. 

7 Bilanz  

Durch den Ertragsüberschuss von CHF 4'085'504.77 steigt der Bilanzüberschuss auf 
CHF 216'029'433.54, die Bilanzsumme steigt auf CHF 299'825'392.33. Die in der Anlagebuchhal-

tung erfassten Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens betragen CHF 146'420'207.49. Der 
Finanzierungsüberschuss führt zu einem Zuwachs des Nettovermögens auf CHF 100'471'673.52. 

8 Schlusswort des Gemeinderats  

Für die Abnahme der Jahresrechnung ist gemäss Artikel 16 Absatz 1 Ziffer 5 der Gemeindeordnung 
die Gemeindeversammlung zuständig. Mit der Abnahme der Jahresrechnung bewilligt die Gemein-

deversammlung auch Kreditüberschreitungen gemäss § 116 Gemeindegesetz. Der Gemeinderat 
beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen. 
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9 Jahresabschluss 2024 in Grafiken  

Steuern des Rechnungsjahrs (Steuerfuss 87 % seit 2014; 85 % ab 2023) 

 
 

Steuern früherer Jahre  

 
 
Total Gemeindesteuern ï Abschöpfung Finanzaus gleich ï Nettosteuerertrag  

 
 
Grundstückgewinnsteuern  
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Nettoaufwand Hauptaufgabenbereiche  
(Abschreibungen aus Aufgabenbereichen eliminiert) 

 
Nettoaufwand Aufgabenbereiche Bildung  
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